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	1. Februar 2026

Informationen für Bewirtschaftende und Tierhaltende Stichtagserhebung 2026
Zugang mit Agate
Der Zugang zur Anwendung GELAN erfolgt über das Portal www.agate.ch

1. Login auf www.agate.ch mit ihrem CH-LOGIN. Bei Schwierigkeiten mit dem Agate-Login wenden Sie sich an den Helpdesk von Agate, Tel. 0848 222 400 oder info@agatehelpdesk.ch
2. Wählen Sie «Kant. Datenerhebung BE»
3. Die GELAN-Anwendung öffnet sich: Wählen Sie die Rolle «BE-Bewirtschafter 2026»
4. Klicken Sie oben links auf «Info» und wählen Sie das Menü «Erhebungen»
5. Erfassen Sie Ihre Daten und schliessen Sie die Erhebung ab

Bitte beachten Sie, dass vom 14. Februar 2026 um 22.00 Uhr bis am 15. Februar 2026 um 12.00 Uhr ein Wartungsfenster eingeplant ist. Während dieser Zeit kann der Zugriff auf GELAN ganz oder teilweise unterbrochen sein.  

Hilfreiche Dokumente
In GELAN im Menü « Erhebungen » im Menüpunkt « Aktuelles / Information » unter « Dokumente und Hinweise » finden Sie Dokumente, welche Ihnen Antworten zu technischen Fragen liefern.

Journaleintrag
Am oberen rechten Bildrand befindet sich der Knopf für den Journaleintrag [image: ]. Damit können die Bewirtschaftenden eine Notiz und Dokumente (PDF oder Bilder) direkt in der GELAN-Anwendung elektronisch erfassen und hochladen (Hilfsvideo: https://www.gelan.ch/de/Support).

Tiere / Standorte
Die Bestände von Rindern, Pferden, Ziegen und Schafen werden direkt von der TVD übernommen und können in der Erhebung nicht bearbeitet werden. Alle anderen Bestände müssen manuell an dem betreffenden Haltungsort eingetragen werden.

Tierbestände
· Die durchschnittlich gehaltenen Tiere (1. Januar bis am 31. Dezember 2025)
· Der Bestand am 1. Januar 2026

Bienen 
·   Anzahl Völker angeben

Fische 
· Bestand in kg erfassen

· Merkblatt: «Deklaration Tierbestand für Direktzahlungen» (Unter Erhebung «Dokumente und Hinweise»)


Flächenangaben
Bewirtschaftungseinheiten
· überprüfen und bei Bedarf anpassen (entsprechend der Bewirtschaftung im Jahr 2026)
· Bei grossen Änderungen der bewirtschafteten Fläche (z.B. Übernahme ganzer Bewirtschaftungseinheiten), kontaktieren Sie die Abteilung Direktzahlungen (ADZ), um die Flächen zu übertragen.

Kulturen
· Ackerkulturen, Dauerkulturen und Biodiversitätsförderflächen (BFF) für das Jahr 2026 überprüfen, gegebenenfalls anpassen und bestätigen

Nachmeldung von Kulturen nach Abschluss der Stichtagserhebung 
· Änderungen von Kulturen umgehend der Abteilung Direktzahlungen melden (Siehe Meldefristen)
· Das Formular finden Sie unter «Auswertungen» im Bereich «Standard» in der Auswertung «Nachmeldung Kulturen» (Excel oder PDF auswählen)
· Wird eine andere Kultur gemeldet, genügt die Einreichung dieses Formulars. Werden Flächen/Schläge verändert oder verschoben, muss dem Formular ein Plan beigelegt werden (Druckfunktion Raumdaten: mit Rechtsklick auf der betreffenden Fläche). Die Änderungen können schriftlich, per E-Mail oder Journaleintrag (Dokumente nur als pdf) gesendet werden.

Meldefristen/Meldewege
· bis 1. Mai 2026
Meldung nachträgliche Veränderungen der Tierbestände, der Flächen, der Anzahl Bäume, der Hauptkulturen sowie Bewirtschafterwechsel
· bis 30. Juni 2026
Nachträgliche Änderungen bei Ackerkulturen, sowie damit verbundene Anpassung der schonenden Bodenbearbeitung (Falls sich nebst der Kultur auch die Flächengrösse geändert hat, legen Sie bitte einen Plan bei.)

Anleitungen und Lernvideos zur räumlichen Erfassung der Kulturen
· Erhebung / Kulturen / BFF I / Dokumente und Hinweise 
· Weiterführende Informationen: https://www.gelan.ch/de/Support

BFF II und Vernetzung
Es sind nur diejenigen Flächen anzumelden, welche neu ein Attest erhalten sollen. Flächen, welche bereits in den Massnahmen BFF II oder der Vernetzung gemeldet sind, müssen nicht wieder angemeldet werden. Sie bleiben im Programm.

[bookmark: _Hlk186460605]Verlängerung der Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekte bis 31.12.2027
Während der Übergangsphase 2025 - 2027 werden die bestehenden Massnahmen und Anforderungen unverändert weitergeführt. Detaillierte Informationen zur Abmeldung von Biodiversitätsförderflächen von der Vernetzung oder zur Abmeldung von Landschaftsqualitätsmassnahmen finden Sie hier.

Produktionssystembeiträge
Massnahmendetails
In der Herbsterhebung 2025 konnten Massnahmen neu angemeldet werden. Bei den angemeldeten Massnahmen müssen nun die Massnahmendetails ausgewählt werden.
· Wichtiges in der Direktzahlungsverordnung DZV finden Sie hier. 
· Angemeldete Massnahmen / Massnahmendetails können überprüft und bei Bedarf wieder abgemeldet werden

Fachbewilligung Pflanzenschutzmittel
Ab dem 1. Januar 2027 tritt das neue System in Kraft. Ohne eine gültige Bewilligung wird nicht nur die Durchführung von Spritzarbeiten verboten sein, auch Pflanzenschutzmittel können nicht mehr erworben werden. Ab sofort kann die Fachbewilligung online im Bundesregister registriert werden. Informationen finden Sie auf der Website permis-pph.admin.ch.oder unter Fachbewilligung für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft.

Vereinfachte Nährstoffbilanz
Mit der vereinfachten Nährstoffbilanz wird berechnet, ob der Betrieb im aktuellen Jahr zur Erfüllung des ÖLN eine vollständige Suisse-Bilanz vorlegen muss (anhand der Strukturdaten und Düngerlieferungen des Vorjahres). Die vereinfachte Nährstoffbilanz ist freiwillig und gilt nicht für die GMF-Futterbilanz. 
· Weitere Informationen dazu finden Sie hier
· Oder unter «Dokumente und Hinweise» in der Rubrik «Vereinfachte Nährstoffbilanz Suisse-Bilanz». 

Pflanzenschutz Sonderbewilligungen
Sonderbewilligungen für den Einsatz eines Pflanzenschutzmittels können über GELAN (Menü «Erhebungen» / Sonderbewilligung) beantragt werden. Es werden keine Bewilligungen am Telefon ausgestellt.

[bookmark: _Hlk187906646]Verspätete Gesucheinreichung
Mit der Stichtagserhebung und dem damit verbundenen Erfassung von Flächen- und Tierdaten sowie den erforderlichen Details für die verschiedenen Direktzahlungen erfolgt die Gesuchstellung für die Direktzahlungen 2026 beim LANAT. Werden die Daten nicht bis zum 27. Februar 2026 erfasst und das Gesuch somit zu spät eingereicht, wird eine Verspätungsgebühr von 200.- Franken in Rechnung gestellt. 

Folgende Stellen sind bei zusätzlichen Fragen für Sie da

Bevor Sie zum Telefon greifen
· In der GELAN-Erhebung finden Sie unter «Dokumente und Hinweise» hilfreiche Dokumente und Videos. Weiterführende Informationen finden Sie auch hier: https://www.gelan.ch/de/Support

Fragen zur Stichtagserhebung
· Wenden Sie sich an die zuständige Erhebungsstelle. Die Kontaktdaten (Telefon-Nummer / E-Mail) der Erhebungsstelle Ihrer Gemeinde finden Sie unter der Rubrik «Erhebungsstelle» in der GELAN-Anwendung

Wenn Sie Hilfe benötigen
· Bei Fragen zur Erhebung steht Ihnen auch die Hotline-Nummer 031 636 54 90 der ADZ zur Verfügung.

Technische Fragen zur Anwendung GELAN
· Per E-Mail: info.adz@be.ch
Fragen zum CH-Login auf Agate (z.B. bei vergessenem Passwort)
· Zugangsdaten vergessen? Auf der Anmeldeseite www.agate.ch können Sie Ihre Agate-Nummer oder ein neues Passwort an Ihre E-Mail-Adresse schicken lassen. Ist dies nicht möglich, kontaktieren Sie den Agate Helpdesk: Tel. 0848 222 400 / E-Mail info@agatehelpdesk.ch
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